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9184 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 20. Mai 2014 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem ein Bundesgesetz über die Förderung des Filmstandortes Österreich 
(Filmstandortgesetz) erlassen wird sowie das Publizistikförderungsgesetz 1984, das 
Presseförderungsgesetz 2004, das Bundesmuseen-Gesetz 2002, das 
Bundestheaterorganisationsgesetz, das Bundesstatistikgesetz 2000, das 
Staatsdruckereigesetz 1996, das Aktiengesetz, das Gebührenanspruchsgesetz, das 
Gerichtsorganisationsgesetz, die Gerichtsorganisationsnovelle Wien-Niederösterreich, das 
Justizbetreuungsagentur-Gesetz, die Rechtsanwaltsordnung, das Einkommensteuergesetz 
1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Stabilitätsabgabegesetz, die Bundesabgabenordnung, das Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetz, das Amtshilfe-Durchführungsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das 
Bundeshaftungsobergrenzengesetz, das Scheidemünzengesetz 1988, das 
Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 
Personenstandsgesetz 2013, das BFA-Verfahrensgesetz, das Studienförderungsgesetz 1992, 
das Akkreditierungsgesetz 2012, das KMU-Förderungsgesetz, das Mineralrohstoffgesetz, 
das Bundespflegegeldgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das 
Arbeitsmarktservicegesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Krankenkassen-
Strukturfondsgesetz, das Umweltförderungsgesetz und das Umweltkontrollgesetz 
geändert werden (Budgetbegleitgesetz 2014) 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates sieht, angesichts der weiterhin von den Auswirkungen der 
Finanzkrise beeinträchtigten globalen Wirtschaftslage und der daraus resultierenden Herausforderungen 
für den Staatshaushalt, eine Reihe zielgerichteter einnahmen- wie auch ausgabenseitiger Anpassungen der 
geltenden Rechtslage vor. Es werden zur Wahrung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auch 
aktive Impulse gesetzt, zur Stärkung der Wirtschaft und der Familien sowie mit besonderem Augenmerk 
auf soziale Gerechtigkeit durch gezielte Unterstützung von Studierenden und Älteren. 
Hinsichtlich der in Artikel 22 enthaltenen § 1 Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 BHOG und Artikel 24 des 
gegenständlichen Beschlusses des Nationalrates steht dem Bundesrat gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG kein 
Mitwirkungsrecht zu. 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 26. Mai 
2014 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Mag. Josef Taucher. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesrätinnen Sonja Zwazl und Dr. Heidelinde Reiter sowie die 
Bundesräte Edgar Mayer und Gerd Krusche. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Mag. Josef Taucher gewählt. 
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Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 26. Mai 2014 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2014 05 26 

 Mag. Josef Taucher Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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